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(54) Haushaltsgerät

(57) Um ein Haushaltsgerät aufweisend
- eine Fläche (10) mit einer Ausnehmung, wobei der die
Ausnehmung umgebende Bereich (12) der Fläche (10)
eine Kante bildet,
- mindestens ein Kabel (20), das
- durch die Ausnehmung durchgeführt ist und
- mindestens eine elektrische und/oder elektronische
Komponente mit mindestens einem elektrischen und/
oder elektronischen Anschluss verbindet, und
- mindestens eine Kabelführung (100), in der das Kabel
(20) über zumindest einen Teil seiner Längserstreckung
aufgenommen ist, so weiterzubilden, dass der Montage-
vorgang des Haushaltsgeräts vereinfacht bzw. beschleu-
nigt wird, wird vorgeschlagen, dass die Kabelführung
(100)
- mindestens einen Kantenschutz (30) aufweist, der das
Kabel (20) vor mechanischer Beschädigung durch die
Kante (12) schützt, und
- das Kabel (20) im Bereich der Ausnehmung kontrolliert
führt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Haus-
haltsgerät aufweisend eine Fläche, insbesondere eine
Gehäusefläche, wobei die Fläche mindestens eine Aus-
nehmung aufweist und der die Ausnehmung umgebende
Bereich der Fläche eine Kante bildet. Durch die Ausneh-
mung ist mindestens ein Kabel geführt, das mindestens
eine beispielsweise auf einer Seite der Fläche, etwa au-
ßerhalb des Gehäuses, angeordnete elektrische und/
oder elektronische Komponente mit mindestens einem
beispielsweise auf der anderen Seite der Fläche, etwa
im Gehäuse, angeordneten elektrischen und/oder elek-
tronischen Anschluss verbindet. Zum Schutz vor mecha-
nischer Beschädigung ist das Kabel bzw. ist zumindest
eines der Kabel über zumindest einen Teil seiner Läng-
serstreckung in einer Kabelführung aufgenommen.

Stand der Technik

[0002] Zum Verbinden elektrischer Komponenten mit
den dazugehörigen Anschlüssen werden Kabel von
Haushaltsgeräten oftmals durch ein Metallgehäuse des
Haushaltsgeräts geführt. Um zu Verhindern, dass die
Isolierung der Kabel durch Reiben an einer Metallkante
des Gehäuses beschädigt wird, werden die Kabel übli-
cherweise zu Bündeln zusammengefasst und dann im
Bündel mit einem beispielsweise aus Kunststoff oder Ny-
lon gebildeten Schutzmantel ummantelt.
[0003] Ferner ist zum Fixieren des Kabelbündels im
Metallgehäuse des Haushaltsgeräts ein Sicherungsele-
ment, beispielsweise ein Haken, angeordnet. Dieses Si-
cherungselement verhindert, dass die Kabel sich im Me-
tallgehäuse verschieben, wenn an einem außerhalb des
Metallgehäuses angeordneten Bereich der Kabel gezo-
gen wird.
[0004] So ist beispielsweise aus der Druckschrift DE
10 2005 044 645 A1 ein Haushaltsgerät der eingangs
genannten Art bekannt. Bei diesem bekannten Haus-
haltsgerät sind die Kabel über zumindest einen Teil ihrer
Längserstreckung in einer Kabelführung aufgenommen.
Diese Kabelführung ummantelt die Kabel, um sie vor me-
chanischer Beschädigung zu schützen, insbesondere
um zu verhindern, dass die Kabel aneinander oder an
anderen Komponenten des Haushaltsgeräts reiben. Da-
bei wird die Kabelführung aus einem Schutzschlauch,
aus einem Spiralschlauch oder aus einer Kabelführungs-
kette gebildet.
[0005] Ferner ist aus der Druckschrift DE 10 2005 044
645 A1 bekannt, die Kabelführung mittels einer die Ka-
belführung umgreifenden Schlaufe am Gehäuse zu fixie-
ren. Diese Schlaufe dient neben der Fixierung der Ka-
belführung zur Zugentlastung der Kabel.
[0006] Bei dem aus der Druckschrift DE 10 2005 044
645 A1 bekannten Haushaltsgerät sind also zum Kabel-
schutz vor mechanischer Beschädigung sowie zum kon-

trollierten Führen der Kabel bzw. zur Kabelbefestigung
zwei getrennte Komponenten vorgesehen, nämlich ei-
nerseits die Kabelführung und andererseits die Schlaufe
zum Fixieren der Kabelführung.
[0007] Die Arbeitsschritte Bündeln der Kabel, Umwik-
keln des Kabelbündels mit dem Schutzmantel, Anbrin-
gen des Sicherungselements, beispielsweise des Ha-
kens oder der Schlaufe, und Fixieren des Kabelbündels
mittels des Sicherungselements nehmen jedoch bei der
Herstellung des Haushaltsgerät relativ viel Zeit in An-
spruch.

Darstellung der Erfindung: Aufgabe, Lösung, Vor-
teile

[0008] Ausgehend von den vorstehend dargelegten
Nachteilen und Unzulänglichkeiten sowie unter Würdi-
gung des umrissenen Standes der Technik liegt der vor-
liegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Haus-
haltsgerät der eingangs genannten Art so weiterzubil-
den, dass der Montagevorgang des Haushaltsgeräts ver-
einfacht bzw. beschleunigt wird.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Haushaltsgerät
mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen und zweckmäßige Weiter-
bildungen der vorliegenden Erfindung sind in den Unter-
ansprüchen gekennzeichnet.
[0010] Mithin basiert die vorliegende Erfindung darauf,
dass die im Bereich der Ausnehmung angeordnete Ka-
belführung das in ihr aufgenommene mindestens eine
Kabel sowohl kontrolliert führt als auch vor mechanischer
Beschädigung schützt. Bei dem erfindungsgemäßen
Haushaltsgerät erfüllt die Kabelführung also zwei Funk-
tionen, nämlich einerseits die Kabelführung und ande-
rerseits den Schutz des Kabels vor mechanischer Be-
schädigung durch den die Ausnehmung umgebenden
Bereich. Im Vergleich zum Stand der Technik wird somit
ein Bauteil, nämlich ein separates Befestigungselement
zum Führen des Kabels, eingespart. Diese Bauteilreduk-
tion erspart Platz und vereinfacht den Montagevorgang
des erfindungsgemäßen Haushaltsgeräts.
[0011] Die Kabelführung des erfindungsgemäßen
Haushaltsgeräts ist besonders geeignet zum Durchfüh-
ren des Kabels durch eine Ausnehmung einer Gehäuse-
fläche des Haushaltsgeräts. Die Gehäusefläche eines
Haushaltsgeräts ist zumeist aus hartem Material, bei-
spielsweise aus Metall oder mindestens einer Metallle-
gierung gebildet. Ein direkter Kontakt des Kabels mit der
die Ausnehmung umgebenden Kante führt daher zu ei-
ner starken mechanischen Beanspruchung des Kabels.
Da die Kabelführung des erfindungsgemäßen Haus-
haltsgeräts mindestens einen im Bereich der Ausneh-
mung angeordneten Kantenschutz aufweist, der zumin-
dest den Bereich der Kante, an dem das Kabel verläuft,
abdeckt oder ummantelt, wird bei der vorliegenden Er-
findung das Kabel zuverlässig vor mechanischer Be-
schädigung durch die die Ausnehmung umgebende Kan-
te geschützt.
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[0012] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung
ist, dass die Kabelführung das Kabel im Bereich der Aus-
nehmung kontrolliert führt, insbesondere lösbar oder
nicht lösbar befestigt. Somit wird verhindert, dass der auf
einer Seite der Fläche angeordnete Bereich des Kabels
sich verschiebt, wenn der auf der anderen Seite der Flä-
che angeordnete Bereich des Kabels bewegt wird. Die
kontrollierte Führung, beispielsweise die Fixierung, des
Kabels im Bereich der Ausnehmung wirkt also auch als
Zugsicherung.
[0013] Zum kontrollierten Führen des Kabels kann das
Kabel zwischen dem Kantenschutz und mindestens ei-
ner mit dem Kantenschutz lösbar oder nicht lösbar ver-
bundenen Abdeckung angeordnet, beispielsweise lös-
bar oder nicht lösbar befestigt, etwa festgeklemmt, sein.
Diese Abdeckung verhindert zudem, dass das Kabel an
anderen Komponenten des Haushaltsgeräts reibt und
schützt das Kabel somit vor mechanischer Beschädi-
gung durch weitere Komponenten des Haushaltsgeräts.
[0014] Zur kontrollierten Führung des Kabels können
der Kantenschutz und/oder die Abdeckung des Weiteren
mindestens eine zur Aufnahme des Kabels ausgebildete
Kabelausnehmung aufweisen. Sofern in der Kabelfüh-
rung mehrere Kabel geführt werden, ist vorzugsweise
jedes Kabel in einer separaten Kabelausnehmung auf-
genommen. Auf diese Weise wird verhindert, dass die
Kabel aneinander reiben.
[0015] Vorteilhafterweise entspricht der Umfang der
Kabelausnehmung im Wesentlich dem Umfang des darin
angeordneten Kabels, so dass das Kabel in der Kabe-
lausnehmung im Wesentlich bündig aufgenommen ist
und nicht verrutschen kann.
[0016] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform verschließt die Kabelführung, insbesondere
mittels des Kantenschutzes und der Abdeckung, die Aus-
nehmung der Fläche luftdicht. Das luftdichte Verschlie-
ßen der Ausnehmung durch die Kabelführung ist insbe-
sondere vorteilhaft, wenn das Kabel durch die Gehäuse-
fläche eines Gasherdes, beispielsweise durch die Bo-
denplatte eines Gaskochfelds oder einer Gaskochmulde,
geführt ist. Das luftdichte Abdichten der Ausnehmung
verhindert, dass beispielsweise durch Öffnen oder
Schließen eines unterhalb der Gehäusefläche angeord-
neten Unterschranks Druckveränderungen im Gehäuse
auftreten und die Gasflamme beeinträchtigen.
[0017] Um ein unerwünschtes Öffnen der Kabelfüh-
rung zu verhindern, ist diese vorzugsweise mittels einer
doppelten Verschlusssicherung verschließbar. So sind
bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung der Kantenschutz und die Abdeckung
sowohl durch eine Schnappverbindung bzw. Klickverbin-
dung als auch durch eine Schraubverbindung lösbar mit-
einander verbunden. Dabei kann die Schnappverbin-
dung bzw. Klickverbindung und/oder die Schraubverbin-
dung auch zur Befestigung der Kabelführung an der Flä-
che dienen.
[0018] Zur einfacheren Montage der Kabelführung
weist diese vorzugsweise mindestens ein elastisches

Befestigungselement, beispielsweise mindestens eine
elastisch bewegbare Nase auf, mittels dessen sie an der
Ausnehmung, insbesondere an zumindest einem Be-
reich der Kante, befestigbar, beispielsweise festklemm-
bar, ist. Das elastische Befestigungselement ermöglicht
also eine Schnappverbindung zur Fläche, so dass die
Kabelführung zu ihrer Montage einfach auf die Ausneh-
mung aufgesetzt und festgedrückt werden kann. Das Be-
festigungselement erzeugt dann einen Anpressdruck in
Richtung der Kante. Zur besonderen oder doppelten
Zugsicherung, beispielsweise bei der Führung eines
Hauptstromversorgungskabels, kann die Kabelführung
mindestens eine Zugsicherung aufweisen, die das Kabel
oder zumindest eines der Kabel, beispielsweise das
Hauptstromversorgungskabel, durch Umgreifen oder
ummanteln dieses Kabels zusätzlich haltert und Zugkräf-
te, die auf das in der Zugsicherung (60) gehalterte Kabel
wirken, aufnimmt.
[0019] Diese Zugsicherung kann beispielsweise durch
mindestens einen an der Abdeckung angeordneten Ha-
ken oder mindestens eine der Abdeckung zugeordnete
Schlaufe gebildet werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0020] Wie bereits vorstehend erörtert, gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die Lehre der vorliegenden Er-
findung in vorteilhafter Weise auszugestalten und wei-
terzubilden. Hierzu wird einerseits auf die dem Anspruch
1 nachgeordneten Ansprüche verwiesen, andererseits
werden weitere Ausgestaltungen, Merkmale und Vorteile
der vorliegenden Erfindung nachstehend unter anderem
anhand des durch die Figuren 1 bis 7 veranschaulichten
Ausführungsbeispiels näher erläutert.
[0021] Es zeigt:

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung eine Ansicht
von Oben auf eine in eine Kochfeldbodenplatte
montierte Kabelführung eines Ausführungsbei-
spiels eines Haushaltsgerätes, nämlich eines
Gasherdes, gemäß der vorliegenden Erfin-
dung;

Fig. 2 in schematischer Darstellung eine Ansicht von
Oben auf die Kochfeldbodenplatte aus Figur 1;

Fig. 3 in perspektivischer Darstellung die Kabelfüh-
rung aus Figur 1 bei einem ersten Montage-
schritt;

Fig. 4 in perspektivischer Darstellung die Kabelfüh-
rung aus Figur 1 bei einem zweiten Montage-
schritt;

Fig. 5 in perspektivischer Darstellung die Kabelfüh-
rung aus Figur 1 bei einem dritten Montage-
schritt;
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Fig. 6 in schematischer Darstellung eine vergrößerte
Ansicht einer Draufsicht auf die Kabelführung
aus Figur 1; und

Fig. 7 in schematischer Querschnittdarstellung die
Kabelführung aus Figur 6, wobei die Schnittlinie
der in Figur 6 dargestellten Linie B-B entspricht.

[0022] Gleiche oder ähnliche Ausgestaltungen, Ele-
mente oder Merkmale sind in den Figuren 1 bis 7 mit
identischen Bezugszeichen versehen.

Bester Weg zur Ausführung der Erfindung

[0023] In Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Ansicht von Oben
auf eine Kabelführung 100 eines Ausführungsbeispiels
eines Haushaltsgeräts gemäß der vorliegenden Erfin-
dung gezeigt. Dabei handelt es sich bei dem Haushalts-
gerät um einen Gasherd mit vier (nicht dargestellten)
Gaskochstellen.
[0024] Die Kabelführung 100 ist in einer Ausnehmung
einer Bodenplatte 10 bzw. eines so genannten Bottom-
Sheets einer Gasmulde angeordnet. An der Unterseite
der Bodenplatte 10 sind nicht dargestellte elektrische
und/oder elektronische Komponenten angeordnet, die
mittels Kabel 20 (vgl. Fig. 3, 4, und 5) mit in der Gasmulde
bzw. im Gaskochfeld angeordneten Anschlüssen ver-
bunden sind. Die Kabelführung 100 ist also zum Durch-
führen der Kabel 20 von der Unterseite der Gasmulde
durch das Bottom-Sheet ausgebildet.
[0025] Die Kabel können beispielsweise zur Haupt-
stromversorgung des Haushaltsgeräts, zur elektrischen
und/oder elektronischen Versorgung einer Zündleitung
und/oder zur elektrischen und/oder elektronischen Ver-
sorgung eines Thermoelements dienen.
[0026] Die Bodenplatte 10 ist aus Metall, wobei der die
Ausnehmung umgebende Bereich 12 (vgl. Figur 3) der
Bodenplatte 10 eine Metallkante bildet. Zum Schutz vor
mechanischer Beschädigung durch die Metallkante 12
sind die Kabel 20 über einen Teil ihrer Längserstreckung,
nämlich im Bereich der Kante 12, in einer Kabelführung
100 aufgenommen.
[0027] Diese Kabelführung 100 weist einen, beispiels-
weise aus Metall oder aus Kunststoff gebildeten Kanten-
schutz 30 auf, der die Kabel vor einem direkten Kontakt
mit der Metallkante 12 schützt (vgl. Figur 3). Zu seiner
Befestigung an der Bodenplatte 10, genauer gesagt an
der Metallkante 12, weist der Kantenschutz 30 vier ela-
stische bewegbare Nasen 36 (vgl. Figuren 3 und 7) auf,
mittels derer er an der Metallkante 12 festklemmbar ist.
Bei der Montage des Kantenschutzes 30 kann dieser al-
so einfach auf die Metallkante 12 aufgesetzt und dort
festgedrückt werden.
[0028] Zum Abdecken, insbesondere zum luftdichten
Verschließen, der Ausnehmung des Bottom-Sheets 10
weist die Kabelführung 100 eine mit dem Kantenschutz
30 verbundene Abdeckung 40 (vgl. Figuren 4 und 5) auf.
Diese Abdeckung 40 ist an einer Seite über eine Verbin-

dungsachse 50 fest mit dem Kantenschutz 30 verbun-
den. Zum Öffnen und Schließen der Ausnehmung bzw.
des Kantenschutzes 100 kann die Abdeckung 40 um die-
se Verbindungsachse 50 geschwenkt und somit aufge-
klappt werden.
[0029] Damit sich die Abdeckung 40 bei der geschlos-
senen Kabelführung 100 nicht unerwünschter weise öff-
net, ist eine doppelte Verschlusssicherung 32, 34, 42, 44
(vgl. Figuren 4 und 5) vorgesehen. Diese doppelte Ver-
schlusssicherung 32, 34, 42, 44, so genannte double
joint, weist eine Schnappverbindung bzw. einen
Schnappverschluss 32, 34 und eine Schraubverbindung
bzw. einen Schraubverschluss 42, 44 mit einer Siche-
rungsschraube (nicht dargestellt) auf.
[0030] Dabei kann der Schnappverschluss 32, 34 und/
oder der Schraubverschluss 42, 44 neben dem Verbin-
den des Kantenschutzes 30 mit der Abdeckung 40 auch
zum Befestigen der Kabelführung 100 am Bottom-Sheet
10 dienen. Der Schnappverschluss 32, 34 und/oder der
Schraubverschluss 42, 44 kann also dazu ausgebildet
sein das Bottom-Sheet 10, den Kantenschutz 30 und die
Abdeckung 40 lösbar miteinander zu verbinden.
[0031] Zur kontrollierten Führung der Kabel 20, insbe-
sondere damit sich die Kabel 20 in der Gasmulde nicht
verschieben, falls am außerhalb der Gasmulde angeord-
neten Bereich der Kabel 20 gezogen wird, sind die Kabel
20 zwischen der Abdeckung 40 und dem Kantenschutz
30 festgeklemmt. Die Kabel 20 sind also mittels Druck in
der Kabelführung 100, genauer gesagt in entsprechen-
den zur Aufnahme der Kabel ausgebildeten Ausnehmun-
gen 38, 48 des Kantenschutzes 30 und der Abdeckung
40, fixiert.
[0032] Zur Befestigung des Hauptstromversorgungs-
kabels weist die Abdeckung 40 eine Zugsicherung 60
auf, die das Hauptstromversorgungskabel haltert und
Zugkräfte, die auf das in der Zugsicherung 60 gehalterte
Kabel wirken, aufnimmt. Sollte an dem außerhalb der
Gasmulde angeordneten Bereich des Hauptstromver-
sorgungskabels gezogen werden, gehen diese Zugkräf-
te also auf die Zugsicherung 60 und nicht auf das in der
Gasmulde liegende Hauptstromversorgungskabel.
[0033] Die in den Figuren 1 bis 7 dargestellte Kabel-
führung 100 dient also zum sicheren Durchführen der
Kabel von der Unterseite der Gasmulde durch das Bot-
tom-Sheet. Dabei erfüllt die Kabelführung 100 folgende
drei Hauptfunktionen:

- Kabelbefestigung,
- Kabelschutz vor Beschädigung durch die Metallkan-

te und
- luftdichter Abschluss der Ausnehmung bzw. der Öff-

nung des Bottom-Sheets.

[0034] Als zusätzliche Zugsicherung für die Hauptlei-
tung bzw. das Hauptstromversorgungskabel ist an der
Abdeckung 40 ein Haken 60 vorgesehen, der auf die
Hauptleitung wirkende Zugkräfte aufnimmt.
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Bezugszeichenliste

[0035]

10 Fläche, insbesondere Gehäusefläche, des
Haushaltsgeräts, beispielsweise Bodenplatte
bzw. so genanntes bottom sheet eines Koch-
felds bzw. einer Kochmulde

12 die Ausnehmung umgebender Bereich der Flä-
che 10, beispielsweise Metallkante

20 elektrisches Kabel zum Verbinden mindestens
einer elektrischen und/oder elektronischen
Komponente mit mindestens einem elektri-
schen und/oder elektronischen Anschluss, bei-
spielsweise elektrisches Kabel zur Hauptstrom-
versorgung des Haushaltsgeräts, zur elektri-
schen und/oder elektronischen Versorgung ei-
ner Zündleitung, zur elektrischen und/oder elek-
tronischen Versorgung eines Thermoelements,
etc.

30 Kantenschutz der Kabelführung 100

32 erstes Element des Schnappverschlusses oder
Klickverschlusses zum Befestigen der Abdek-
kung 40 am Kantenschutz 30, insbesondere Na-
se oder Schnapper des Schnappverschlusses

34 erstes Element der Schraubverbindung zum
Befestigen der Abdeckung 40 am Kantenschutz
30, insbesondere zur Aufnahme einer Schraube
ausgebildeter Bereich des Kantenschutzes 30

36 elastisches Befestigungselement, insbesonde-
re Nase, zum Befestigen des Kantenschutzes
30 im Bereich der Kante 12

38 erstes Element der Kabelausnehmung, insbe-
sondere zur Aufnahme mindestens eines der
elektrischen Kabel (20) ausgebildete Vertiefung
des Kantenschutzes (30)

40 Abdeckung der Kabelführung 100

42 mit dem ersten Element 32 des Schnappver-
schlusses zusammenwirkendes weiteres Ele-
ment, insbesondere Öffnung, des Schnappver-
schlusses oder Klickverschlusses zum Befesti-
gen der Abdeckung 40 am Kantenschutz 30

44 weiteres Element der Schraubverbindung zum
Befestigen der Abdeckung 40 am Kantenschutz
30, insbesondere zur Aufnahme einer Schraube
ausgebildeter Bereich der Abdeckung 40

48 weiteres Element der Kabelausnehmung, ins-

besondere zur Aufnahme mindestens eines der
elektrischen Kabel (20) ausgebildete Vertiefung
der Abdekkung (40)

50 Verbindungsachse zwischen Kantenschutz 30
und Abdeckung 40

60 Zugsicherung zur Zugentlastung zumindest ei-
nes der elektrischen Kabel, beispielsweise der
Hauptstromversorgung, insbesondere zumin-
dest eines der elektrischen Kabel zumindest be-
reichsweise umgreifender Haken oder umgrei-
fende Schlaufe

100 Kabelführung

B - B in Figur 6 dargestellte Schnittlinie der in Figur 7
dargestellten Querschnittsdarstellung der Ka-
belführung 100

Patentansprüche

1. Haushaltsgerät aufweisend

- eine Fläche (10) mit einer Ausnehmung, wobei
der die Ausnehmung umgebende Bereich (12)
der Fläche (10) eine Kante bildet,
- mindestens ein Kabel (20), das
- durch die Ausnehmung durchgeführt ist und
- mindestens eine elektrische und/oder elektro-
nische Komponente mit mindestens einem elek-
trischen und/oder elektronischen Anschluss
verbindet, und
- mindestens eine Kabelführung (100), in der
das Kabel (20) über zumindest einen Teil seiner
Längserstreckung aufgenommen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelführung (100)

- mindestens einen Kantenschutz (30) aufweist,
der das Kabel (20) vor mechanischer Beschä-
digung durch die Kante (12) schützt, und
- das Kabel (20) im Bereich der Ausnehmung
kontrolliert führt.

2. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kabelführung (100) die
Ausnehmung der Fläche (10) luftdicht verschließt.

3. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kantenschutz (30) zum
Schutz des Kabels (20) vor mechanischer Beschä-
digung die Kante (12) zumindest teilweise abdeckt
oder ummantelt.

4. Haushaltsgerät gemäß mindestens einem der An-
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sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelführung (100) mindestens eine mit dem
Kantenschutz (30) lösbar oder nicht lösbar verbun-
dene Abdekkung (40) aufweist, wobei zum kontrol-
lierten Führen des Kabels (20) im Bereich der Aus-
nehmung das Kabel (10) zwischen dem Kanten-
schutz (30) und der Abdeckung (40) geführt, bei-
spielsweise lösbar oder nicht lösbar befestigt, etwa
festgeklemmt, ist.

5. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zwischen dem Kanten-
schutz (30) und der Abdeckung (40) angeordnete
Kabel (20) jeweils in einer durch eine Vertiefung des
Kantenschutzes (30) und/oder der Abdeckung (40)
gebildeten Kabelausnehmung (38, 48) angeordnet
ist.

6. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kabelführung (100) zum
Verbinden des Kantenschutzes (30) mit der Abdek-
kung (40) mindestens eine Schnappverbindung und/
oder Klickverbindung (32, 42) aufweist.

7. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kabelführung (100) mittels
der Schnappverbindung und/oder Klickverbindung
(32, 42) lösbar an der Fläche (10) befestigt ist, ins-
besondere dass die Schnappverbindung und/oder
Klickverbindung (32, 42) die Fläche (10), den Kan-
tenschutz (30) und die Abdeckung (40) lösbar mit-
einander verbindet.

8. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kantenschutz (30) und
die Abdeckung (40) zusätzlich mittels mindestens
einer Schraubverbindung (34, 44) miteinander ver-
bunden sind, insbesondere dass die Kabelführung
(100) mittels der Schraubverbindung (34, 44) lösbar
an der Fläche (10) befestigt ist, beispielsweise dass
die Schraubverbindung (34, 44) die Fläche (10), den
Kantenschutz (30) und die Abdeckung (40) lösbar
miteinander verbindet.

9. Haushaltsgerät gemäß mindestens einem der An-
sprüche 4 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelführung (100) eine die Abdeckung (40) und
den Kantenschutz (30) verbindende Verbindungs-
achse (50) aufweist, wobei die Abdeckung (40) um
diese Verbindungsachse (50) bewegbar, insbeson-
dere schwenkbar oder klappbar, ist.

10. Haushaltsgerät gemäß mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelführung (100), insbesondere der Kanten-
schutz (30) mindestens ein elastisches Befesti-
gungselement (36), beispielsweise mindestens eine
elastisch bewegbare Nase aufweist, mittels der sie

an der Ausnehmung, insbesondere an zumindest ei-
nem Bereich der Kante (12), befestigbar, beispiels-
weise festklemmbar, ist.

11. Haushaltsgerät gemäß mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelführung (100) mindestens eine Zugsiche-
rung (60) aufweist, wobei die Zugsicherung (60)

- das Kabel oder zumindest eines der Kabel, bei-
spielsweise ein Hauptstromversorgungskabel,
haltert indem es das Kabel oder zumindest eines
der Kabel zumindest bereichsweise umgreift
oder ummantelt und
- Zugkräfte, die auf das in der Zugsicherung (60)
gehalterte Kabel wirken, aufnimmt.

12. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zugsicherung (60) der Ab-
deckung (40) zugeordnet ist.

13. Haushaltsgerät gemäß mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fläche (10) eine Gehäusefläche des Haushalts-
geräts ist.

14. Haushaltsgerät gemäß Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die Fläche (10) die Bodenplatte eines Koch-
felds oder einer Kochmulde ist und
- die Kabelführung (100) zum Durchführen des
Kabels (20) von der Unterseite des Kochfelds
oder der Kochmulde durch die Bodenplatte aus-
gebildet ist.

15. Haushaltsgerät gemäß mindestens einem der An-
sprüche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
das Haushaltsgerät (100) mindestens eine Kochstel-
le, insbesondere mindestens eine Gaskochstelle,
aufweist.
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